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Erwägungen

E. 1
a) Angefochten ist ein letztinstanzlicher kantonaler Endentscheid, der den
Beschwerdeführer als Disziplinierten in rechtlich geschützten eigenen Interessen trifft ( Art.
86 Abs. 1, Art. 87 und Art. 88 OG ). Zwar ist seine dreimonatige Einstellung im Amt am 6.
März 2000 abgelaufen und praktiziert er überdies seinen Beruf als Rechtsanwalt nur noch
punktuell, dennoch hat er am Ausgang des vorliegenden Verfahrens ein aktuelles Interesse:
Der Beschwerdeführer wurde sowohl im Beruf eingestellt als auch gebüsst. Diese Sanktion
ist als Einheit verhängt worden und als Ganzes zu beurteilen. Die Disziplinarverfügung
vom 4. November 1999 beschränkt sich in ihren Auswirkungen nicht nur auf die mit ihr
direkt verbundene Beeinträchtigung. Sie trifft den Beschwerdeführer vielmehr auch wegen
des in ihr enthaltenen Vorwurfs, er habe sich ungebührlich verhalten, und wegen der
impliziten Aufforderung, solches in Zukunft zu unterlassen.

Auch kann sich die angefochtene Disziplinierung künftig, etwa in einem weiteren
Verfahren, für den Beschwerdeführer negativ auswirken.

b) Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist somit unter folgenden Vorbehalten einzutreten:

aa) Nach Art. 90 Abs. 1 lit. b OG muss die staatsrechtliche Beschwerde die wesentlichen
Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche
verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze inwiefern durch den angefochtenen
Entscheid verletzt worden sind ( BGE 110 Ia 1 E. 2a S. 3 ; 125 I 71 E. 1c). Der
Beschwerdeführer setzt sich in seiner ergänzenden Eingabe vom 2. April 2000 mit dem
angefochtenen Entscheid nicht weiter auseinander; seine Ausführungen erschöpfen sich in
allgemeinen, mit der strittigen Angelegenheit in keinem Zusammenhang stehenden
Erörterungen.

Es ist darauf deshalb praxisgemäss nicht einzugehen.

bb) In der Beschwerde vom 12. März 2000 beantragt der Beschwerdeführer, es sei
festzustellen, dass der angefochtene Entscheid verschiedene Bestimmungen der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verletze. Von hier nicht zutreffenden
Ausnahmen abgesehen ist die staatsrechtliche Beschwerde jedoch rein kassatorischer Natur
( BGE 124 I 327 E. 4a S. 332 ; 122 I 351 E. 1f S. 355, mit Hinweisen).

Verstösst ein Entscheid gegen die EMRK, wird er aufgehoben, wobei sich die
Konventionswidrigkeit aus den Erwägungen ergibt.

Eine ausdrückliche Feststellung im Dispositiv erübrigt sich auch mit Blick auf Art. 13
EMRK ( BGE 123 II 285 E. 4a S. 287, mit Hinweisen), zumal dem Beschwerdeführer im
Kanton bereits ein Rechtsmittel offen stand, das den entsprechenden Anforderungen
genügte (vgl. BGE 123 II 402 E. 4b/aa S. 413).



Auf das Feststellungsbegehren ist demnach nicht einzutreten.

E. 2
Der Beschwerdeführer macht geltend, das Obergericht habe Art. 6 Ziff. 1 EMRK bzw. Art.
29 BV verletzt, da es keine öffentliche Verhandlung durchgeführt habe. Zwar sei er durch
die Aufsichtskommission antragsgemäss öffentlich angehört worden, diese sei aber kein
unabhängiges Gericht.

a) aa) Art. 6 Ziff. 1 EMRK verlangt, dass über zivilrechtliche Ansprüche in billiger Weise
öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist durch ein unabhängiges und
unparteiisches, auf dem Gesetz beruhendes Gericht entschieden wird (vgl. zum ähnlichen
Inhalt von Art. 30 BV :

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Bd. 2, Les droits fondamentaux,
Bern 2000, Rz. 1191 ff.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, S. 570
f.). Disziplinarstreitigkeiten, die zur Einstellung in der Berufsausübung oder zum Entzug
der entsprechenden Bewilligung führen, gelten als zivilrechtlich im Sinne von Art. 6 EMRK
( BGE 123 I 87 E. 2a S. 88 f., mit Hinweisen ; 125 I 417 E. 2b S. 420;
Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Bern
1999, S. 143; Michele de Salvia, Compendium de la CEDH, Kehl/Strassburg/Arlington
1998, Rzn. 100 ff. zu Art. 6). Weder zivil- noch strafrechtlicher Natur ist dagegen die
Ausfällung einer Disziplinarbusse wegen der Verletzung von Berufspflichten; insofern
findet Art. 6 EMRK keine Anwendung ( BGE 125 I 417 E. 2b S. 420).

bb) Als Gericht im Sinne der Menschenrechtskonvention bzw. von Art. 30 Abs. 1 BV gilt
eine Behörde, die nach Gesetz und Recht in einem justizförmigen, fairen Verfahren
begründete und bindende Entscheidungen über Streitfragen trifft. Sie braucht nicht in die
ordentliche Gerichtsstruktur eines Staates eingegliedert zu sein; sie muss jedoch
organisatorisch und personell, nach der Art ihrer Ernennung, der Amtsdauer, dem Schutz
vor äusseren Beeinflussungen und nach ihrem Erscheinungsbild sowohl gegenüber anderen
Behörden als auch gegenüber den Parteien unabhängig und unparteiisch sein. Ihr können
ohne Verletzung von konventions- und verfassungsrechtlichen Garantien Vertreter eines
bestimmten Berufsstands angehören, solange sie nicht weisungsgebundene Funktionäre
sind ( BGE 123 I 87 E. 4 S. 91 ff., mit Hinweisen und Übersicht über die bundesgerichtliche
Rechtsprechung zu den Aufsichts- und Disziplinarinstanzen [E. 4c];
Auer/Malinverni/Hottelier, a.a.O., Rz. 1192; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention [EMRK], Zürich 1999, Rz. 414; Haefliger/Schürmann, a.a.O.,
S. 158).

b) Die Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich besteht aus sieben
Mitgliedern, von denen vier durch das Obergericht und deren drei durch die
Rechtsanwaltschaft je auf die Amtsdauer des Obergerichts gewählt werden (§ 16 AnwG).
Es gelten für sie die gesetzlichen Bestimmungen über den Ausstand der Gerichtsbeamten (§
19 AnwG). Die Aufsichtskommission ist beschlussfähig, wenn sie mit vier vom
Obergericht und drei von der Rechtsanwaltschaft gewählten Mitgliedern oder
Ersatzmännern besetzt ist; im Übrigen gibt sie sich ihre Geschäftsordnung selber (§ 18
AnwG). Im Disziplinarverfahren können Zeugen und Sachverständige einvernommen und
Beweisstücke bei Drittpersonen erhoben werden, wobei für die Einvernahme die
Bestimmungen der Strafprozessordnung Anwendung finden (§ 26 AnwG). Dem
Beschuldigten ist Einsicht in die Akten zu gewähren und Gelegenheit zu geben, sich binnen



angemessener Frist zu den Ergebnissen der Untersuchung schriftlich zu äussern (§ 28
AnwG). Damit ist die Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte organisatorisch und
personell aufgrund ihrer Wahlart, Amtsdauer und sonstigen Stellung von nichtgerichtlichen
Behörden an sich unabhängig.

c) aa) Ihre richterliche Natur erscheint indessen mit Blick auf ihre Aufgaben und
Funktionen im Aufsichtsbereich über die Rechtsanwälte zweifelhaft: Wie das
Bundesgericht im Zusammenhang mit der Bündner Notariatskommission ausgeführt hat,
gilt die Streitentscheidung zwischen verschiedenen Parteien als Wesenskern des
gerichtlichen Verfahrens.

Diese Voraussetzung, welche für die streitige Zivilgerichtsbarkeit im herkömmlichen Sinne
typisch ist, ergibt sich in der Verwaltungsgerichtsbarkeit - soweit diese über
"zivilrechtliche" Ansprüche im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK zu entscheiden hat - aus der
Gegenüberstellung der Verwaltung, die eine Verfügung erlassen hat, und dem Bürger, der
diese anficht. Die Verwaltung und der von der Verfügung Betroffene stehen sich als
Parteien gegenüber, während das unabhängige Gericht zwischen ihnen entscheidet. Dabei
nimmt typischerweise die Verwaltung das öffentliche Interesse wahr, während der
Beschwerdeführer seine Privatinteressen zu verteidigen versucht. Die
Verwaltungsgerichtsbarkeit wurde eingeführt und wird in "zivilrechtlichen"
Angelegenheiten von Art. 6 EMRK gefordert, um dem Bürger eine unabhängige
Beurteilung zwischen dem von der Verwaltung geltend gemachten öffentlichen Interesse
und dem Privatinteresse zu ermöglichen ( BGE 123 I 87 E. 4e S. 93).

bb) Wie der Bündner Notariatskommission obliegen im Kanton Zürich der
Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte generelle und umfassende
Aufsichtsbefugnisse, die sie funktionell eher in die Nähe einer Verwaltungsbehörde denn in
jene des Gerichts im umschriebenen Sinne rücken. Nach § 20 AnwG stellt die
Aufsichtskommission dem Obergericht Antrag über die Verwirkung des Rechts zur
Ausübung des Rechtsanwaltsberufs, zudem begutachtet sie zu seinen Handen verschiedene
weitere mit der Berufsausübung verbundene Fragen (Erlass von Prüfungen, Bewilligung der
Prozessführung usw.).

Sie "ahndet" unmittelbar Verstösse gegen die dem Rechtsanwalt durch das Anwaltsgesetz
auferlegten Pflichten, d.h.

sie sanktioniert zum Schutz des Publikums, der Rechtspflege und der Vertrauenswürdigkeit
der Anwaltschaft direkt standeswidriges Verhalten (§ 22 AnwG). Dabei wird sie nicht nur
auf Anzeige hin tätig, sondern "von Amtes wegen", sofern ihr Tatsachen bekannt werden,
"die den dringenden Verdacht begründen, es liege ein Disziplinartatbestand vor" (§ 12 der
Geschäftsordnung der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich vom
7. Dezember 1983). Die Aufsichtskommission wahrt damit in einem umfassenden Sinn das
öffentliche Interesse an der ordnungsgemässen Ausübung des Anwaltsberufs.

Wenn sie einen Anwalt disziplinarisch bestraft, verfolgt sie selber dieses Ziel. Sie steht dem
Rechtsanwalt, der die Rechtmässigkeit dieser Aufgabenwahrnehmung bestreitet, deshalb als
Gegenpartei und nicht als "rechter Mittler" gegenüber (vgl. BGE 123 I 87 E. 4e S. 93 f.).
Die Aufsichtskommission selber und mit ihr das Bundesgericht gingen denn in einer älteren
Rechtsprechung auch davon aus, dass es sich bei ihr um eine Verwaltungsbehörde und nicht
um ein Gericht handle (vgl. ZR 1972 Nr. 100; BGE 108 Ia 316 E. 5b).



cc) Nach der Praxis der Strassburger Organe ist im Zweifel insbesondere auf den Eindruck
("appearances") abzustellen, den die Behörde nach aussen vermittelt (vgl. Villiger, a.a.O.,
Rz. 412). Dabei fällt - neben den bereits genannten Umständen - vorliegend zusätzlich ins
Gewicht, dass jeweils ein instruierendes Mitglied der Aufsichtskommission selber die
Untersuchung leitet, der Kommission Antrag stellt und anschliessend an der
Entscheidfällung mitwirkt. Zwar ist es im Zivilprozess allgemein üblich und weder
konventions- noch verfassungsrechtlich zu beanstanden, dass - auch bereits vor erster
Instanz - das instruierende Gerichtsmitglied an der Entscheidfällung mitwirkt. Dabei tritt
das Gericht aber von Anfang an als Schlichter zwischen zwei Parteien auf, von denen die
eine die andere einklagt; in einer Situation wie hier, wo die Aufsichtskommission auf
Anzeige eines Kammerpräsidenten des Obergerichts hin ein Disziplinarverfahren einleitet,
gleicht die Tätigkeit des untersuchenden Mitglieds aber eher jener eines
Untersuchungsrichters im Strafverfahren, auch wenn es beim Disziplinarverfahren
ausschliesslich um ein verwaltungsrechtliches Administrativverfahren und nicht um die
Stichhaltigkeit einer strafrechtlichen Anklage geht (vgl. BGE 125 I 417 E. 2b S. 420; 120 Ia
184 E. 4f). Dies wird im zürcherischen Recht zusätzlich unterstrichen, soweit das
Anwaltsgesetz für die Verfahrensinstruktion auf die Bestimmungen in der
Strafprozessordnung verweist (vgl. § 26 Abs. 2 und § 28 AnwG). War es im Lichte von Art.
4 aBV nicht zu beanstanden, wenn das die Untersuchung führende Mitglied einer
Disziplinarbehörde hernach auch am Entscheid teilnahm, gilt dies - wie das Bundesgericht
bereits festgehalten hat - nicht, soweit die strengeren Anforderungen von Art. 6 EMRK
(bzw. Art. 30 Abs. 1 BV ) zum Tragen kommen ( BGE 123 I 87 E. 4f S. 94 f., mit
Hinweisen).

dd) Zu beachten ist schliesslich, dass die Mitglieder der Aufsichtskommission - zumindest
soweit sie von der Anwaltschaft gewählt werden (vgl. § 2 des Reglements des Obergerichts
über die Wahl der von der Rechtsanwaltschaft zu bezeichnenden Mitglieder und
Ersatzmitglieder der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte vom 19. Dezember
1979) - ihrerseits Inhaber des Anwaltspatents sind. Sie erweisen sich damit einerseits zwar
als speziell fachkundig, um die sich in einem Disziplinarverfahren stellenden
anwaltsrechtlichen Fragen zu beurteilen; andererseits bilden sie aber auch gerade
(zumindest potentielle) Konkurrenten des zu Disziplinierenden, was gegen aussen geeignet
erscheint, bei diesem den Anschein einer in der Organisation liegenden
Voreingenommenheit zu begründen (Robert Zimmermann, Les sanctions disciplinaires et
administratives au regard de l'art. 6 CEDH, RDAF 1994 S. 335-337, 355 f; vgl. BGE 123 I
87 E. 4g).

E. 3
a) Berufsständisch zusammengesetzte Entscheidungsgremien sind konventions- und
verfassungsrechtlich unbedenklich, soweit gegen ihren Entscheid ein Rechtsmittel an eine
gerichtliche Instanz offen steht, die ihrerseits den Anforderungen von Art. 6 EMRK genügt,
was hier grundsätzlich der Fall war (§ 29 AnwG). Auch ist nicht zum Vornherein
ausgeschlossen, dass ein berufsständisch oder paritätisch zusammengesetztes Organ selber
als unabhängiges und unparteiisches Gericht gelten kann, wenn es funktionell,
organisatorisch und verfahrensmässig die Voraussetzungen hierzu erfüllt ( BGE 123 I 87 E.
4g S. 95). Da vorliegend indessen nur die Aufsichtskommission eine öffentliche
Verhandlung durchgeführt hat, welche nach dem Gesagten im hier interessierenden
Zusammenhang nicht als Gericht im Sinne von Art. 6 EMRK (bzw. Art. 30 Abs. 1 BV )



gelten kann, und das Obergericht seinerseits als richterliche Behörde - trotz des
entsprechenden Antrags des Beschwerdeführers - hiervon abgesehen hat, verletzt der
angefochtene Entscheid die dem Beschwerdeführer aus Art. 6 EMRK (bzw. Art. 30 BV )
zustehenden Verfahrensgarantien.

Er ist deshalb aufzuheben, ohne dass die weiteren Rügen des Beschwerdeführers noch
geprüft werden müssten.

Es wird am Obergericht sein, unter Einhaltung der Verfahrensgarantien von Art. 6 EMRK
(öffentlicher Verhandlung) erneut zu entscheiden.

b) Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind keine Kosten zu erheben ( Art. 156 Abs.
2 OG ). Der Kanton Zürich hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren
jedoch angemessen zu entschädigen (vgl. Art. 159 OG ). Das Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege und Verbeiständung wird dadurch gegenstandslos.
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